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§ 24a PO Inhalt und Umfang der
Klausurarbeit in einem
Prufungsgebiet gemald einem

schulautonomen
Unterrichtsgegenstand

PO - Prufungsordnung AHS

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.11.2024

1. (1)Im Rahmen der Klausurarbeit in einem Prifungsgebiet gemal3 einem schulautonomen Unterrichtsgegenstand
ist den Prifungskandidatinnen und Priifungskandidaten eine Aufgabenstellung mit mehreren voneinander
unabhangigen Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert sein konnen, schriftlich vorzulegen. Die Aufgabenstellung
hat mehrere Kompetenzbereiche zu umfassen und kann (abhangig von der Ausgestaltung der schulautonomen
Lehrplanbestimmungen) theoretische und praktische Teile beinhalten.

2. (2)Die Arbeitszeit hat 270 Minuten zu betragen. Wenn die Klausurarbeit theoretische und praktische Teile enthalt,
hat die Arbeitszeit 420 Minuten zu betragen, die fir eine Pause in angemessener Dauer zu unterbrechen ist.

In Kraft seit 01.11.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24a PO Inhalt und Umfang der Klausurarbeit in einem Prüfungsgebiet gemäß einem schulautonomen Unterrichtsgegenstand
	PO - Prüfungsordnung AHS


